
170 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates XI. GP. 

Bericht 
, 

des Ausschusses für Land- und Forstwirtschaft 

über die Regierungsvorlage (40 der Beilagen): 
Bundesgesetz, mit dem Bestimmungen über 
die land- und forstwirtschaftlichen Le.hr­
anstalten des Bundes getroffen werden (Land­
und forstwirtschaftliches Bundesschulgesetz) 

Der Ausschuß für Land- und Forstwirtschaft 
hat in seiner Sitzung am 30. Juni 1966 zur Vor­
beratung der Regierungsvorlage einen zehnglied­
rigen Unterausschuß eingesetzt, dem von der 
Österreichischen . Volkspartei die Abgeordneten 
Fachleutner, Leisser, Dipl.-Ing. Dr. Leitner (Vor­
sitz), Nimmervoll, Dipl.-Ing. Tschida, von der 
Soziali'stischen Partei Österreichs die Abgeord­

/ neten Haas, Mondl, Pansi, Pfeifer und von der 
Freiheitlichen Partei Österreichs der Abgeordnete 
Peter angehörten. ' 

Der Unter ausschuß hat den Gesetzentwurf am 
gleichen Tage im Beisein von Bundesminister 
Dipl.-Ing. Dr. Sc h lei n zer eingehend beraten 
und eine Reihe von Abänderungen vorgeschlagen, 
worüber dem Ausschuß für Land- und Forst­
wirtschaft am. 6. Juli berichtet wurde. Nach Ab­
schluß der Beratungen wurde der Gesetzentwurf 
in der vom Unterausschuß vorgeschlagenen Fas­
sung mit Stimmeneinhelligkeit angenommen. 

Der vorliegende Gesetzentwurf setzt sich zum 
Ziel, die Angelegenheiten der äußeren Organi­
sation auch für die vom Bund errichteten und 
erhaltenen land- und ~orstwirtschaftlichen Schulen 
zu regeln. 

Die Regierungsvorlage geht von der Voraus­
setzung aus, daß der Nationalrat vor ihrer Ver­
abschiedung ein Bundesverfassungsgesetz, mit 
dem das Bundes-Verfassungsgesetz in der Fassung 
von 1929 hinsichtlich des Schulwesens neuerlich 
geändert wird {38 der Beilagen, XI. GP.) be­
schlossen hat. Diesbezüglich ist eine neue Situa­
tion jedoch dadurch eingetreten, daß der Ver­
fassungs ausschuß in seiner Sitzung am 28. Juni 
1. J. beschlossen hat, den Entwurf des genannten 
Bundesverfassungsgesetzes einem Unterausschuß 

zuzuweisen. Die Schwierigkeit des Gegenstandes 
und die Tatsache, daß die Frilhjahrstagung des 
Nationalrates voraussichtlich am 15. Juli endet, 
lassen befürchten, daß die Vorlage vor den 
Sommerferien dem Nationalrat nicht zur Be­
schlußfa,ssung vorgelegt werden kann. 

Die im erwähnten Entwurf eines Bundes­
verfassungsgesetzes in Aussicht genommene Kom­
petenzregelung entspricht hinsichtlich jener Schul­
typen, die Gegenstand des Land- und fotstwirt­
schaftlichen Bundesschul~esetzes sein sollen, der 
derzeitigen Kompetenzlage (§ 42 Z. 1 lit. a OG. 
1920). Es kann daher das Land- und forstwirt­
schaftliche ·Bundesschulgesetz in seinem wesent­
lichen Inhalt bereits jetzt beschlossen werden. 
Lediglich die Bestimmungen über die organi­
satorisch verbundenen land- und ~orstwirtschaft­
lichen Fachschulen finden in der Bestimmung des 
§ 42 ÜG. 1920 keine sichere Deckung, weshalb 
ihre Streichung für notwendig erachtet wird. Im 
übrigen wurden nur noch einige technische An­
passungen an die Verfassungsrechtslage vor­
genommen. 

Im einzelnen wird zu den Änderungen noch 
folgendes hemerkt: 

Zu § 1: 

Im Sinne der einleitenden allgemeinen Be­
merkungen wurde Abs. 2 lit. c(betreffend die 
organisatorisch vel'bundenen land- und forst~ 
wirtschaftlichen Fachschulen) gestrichen. 

Im übrigen wurde die Formulierung des Abs. 2 
der Tatsache angepaßt, daß es sich jetzt llticht 
mehr um eine taxative Aufzählung der land- und 
forstwirtschaft1ichen Lehranstalten des Bundes 
handelt. 

Zu § 11 Abs. 1: 

Es handelt sich um eine rein sprachliche An­
passung an das Schulorganisationsgesetz, BGBl. 
Nr. 242/62, das nicht - wie die Regierungs­
vorlage- von "höheren berufsbildenden Lehr-
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anstalten" sondern von "berufsbildenden höhe- Zu § 22 Abs. 3 und §§ 33 bis 41: 

ren Lehranstalten" spricht;' Hiezu wird auf die einleitenden Bemerkungen 

Zu § 19 Abs. 2 und 3: 

Im Abs. 2 müssen die Worte "unter Bedacht­
nahme auf die Bestimmungen des Artikels 14 a 
Abs. 5 B.-VG." aus den eingangs dargestellten 
Gründen entfallen. Eine Aufnahme der Bestim­
mungen des in Rede stehenden Abs. 5 (wonach 
die ErriChtung von land- und' forstwirtschaftlichen 
Versuchsanstalten des Bundes nur zulässig sein 
süll, wenn die zuständige Landesregierung der 
Errichtung zugestimmt hat) inden vorliegenden 
Text ist nicht möglich, weil es der einfachen 
Bundesgesetzgebung verwehrt ist, Landesorgane 
zur Mitwirkung an der Vollziehung von Bundes­
gesetzen zu berufen. Der neue Abs. 3 trägt je­
doch dem Gedanken des vorgeschlagenen Ar­
tikels 14 aAbs. 5 im Rahmen der Möglichkeiten 
der einfache~ Bundesgesetzgebung Rechnung. 

Dipl.-Ing. Tsdtida 
Berichterstatter 

verwIesen. 

Zu § 43: 

'Der neue § 34 muß sich auf § 43 Abs. 1 der 
Regierungsvorlage beschränken; Abs. 2 muß ent­
fallen, weil es sich um eine organisatorisch ver­
bundene Fachschule handelt. 

Zu §§ 44 bis 46: 

Hier handelt es sich um rein technische An­
passungen, insbesondere hinsichtlich der Zitierung. 

Der Ausschuß für Land- und Forstwirtschaft 
stellt abschließend den An t rag, der National­
rat wolle dem von der Bundesregierung vor­
gelegten Gesetzentwurf (40 der Beilagen) mit den 
an g e s chi 0 s sen e n Ab ä n der u n gen die 'j. 
verfassungsmäßige Zustimmung erteilen. 

Wien, am 6. Juli 1966 

Sdteibenreif 
Obmann 

Abänderungen 
zum Gesetzentwurf in 40 der Beilagen 

1. S 1 hat zu lauten: 

,,§ 1. Geltungsbereich 

Dieses Bundesgesetz gilt für folgende land- und 
forstwirtschaftliche Lehranstalten des Bundes: 

a) für öffentliche höhere land- und forst­
wirtschaftliche Lehranstalten, 

b) für öffentliche Anstalten für die Ausbildung 
und Fortbildung der Lehrer an land- und 
forstwirtschaftlichenSchulen, 

,c) für öffentHche Schülerheime, die ausschließ­
lich oo'er vorwiegend für Schüler der unter 
den lit. a und ,b genannten Schulen be­
stimmt sind." 

2. Der erste Satz im § 11 Abs. 1 hat zu lauten: 

,,(1) Die höheren land- und forstwirtschaft­
lichen Lehranstalten sind berufsbildende höhere 
Lehranstalten." 

3. § 19 Abs. 2 hat zu lauten: 

,,(2) Land- und fürstwirt:schaftliche Versuchs­
anstalten des Bundes können durch Verürdnung 
errichtet werden, wenn 

a) die räumlichen, personellen und sachlichen 
Voraussetzungen gegeben sind, 

b) ihre organisatorische Verbindung mit einer 
höheren land- und' forstwirtschaftlichen 
Lehranstalt sichergestellt ist, 

c) diese sichergestellte organisatorische Ver­
bindung der Gewährleistung von lehrplan­
mäßig vorgesehenen übungen dient." 

4. dem § 19 ist folgender Abs. 3 anzufügen: 

,,(3) Vor der Errichtung einer land- und forst­
wirtschaftlichen Versuchsanstalt gemäß Abs. 2 ist 
dem Land, in dem die Versuchsanstalt ihren Sitz 
haben soll, Gelegenheit zur Stellungnahme zu 
geben." 

5. Im §22 Abs. 2 ist nach den Worten "Ver­
ordnung festzusetzen" der Pu·nkt durch einen 
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Beistrich zu ersetzen und diesem folgender Halh­
satz anzufügen: "wobei hinsichtlich der Lehr­
gänge gemäß lit. a eine Dauer von 2 bis 4 Se­
mestern vorzusehen ist." 

6. § 22 Abs. 3 hat zu entfaUen; der Abs. 4 
erhält die Bezeichnung ,,(3)". 

7. Im H. Hauptstück hat Teil C (§§ 33 bis 41) 
zu entfallen. 

8. § 42 erhält die Bezeichnung ,,§ 33". 

9. § 43 erhält die Bezeichnung ,,§ 34" und hat 
zu lauten: 

,,§ 34. Bezeichnung bereits bestehender land· 
und forstwirtschaftlicher Bundeslehranstalten. 

Die öffentliche land- und forstwirtschaftliche 
berufspädagogische Lehranstalt und das öffent­
liche land- und forstwirtschaftliche berufspäd­
agogische Institut in Wien-Ober St. Veit bilden 
eine Lehranstalt mit der Bezeichnung ,Bundes-

seminar für das landwirtschaftliche Bildungs­
wesen in Wien'." 

10. § 44 erhält die Bezeichnung ,,§ 35" und 
hat zu lauten: 

,,§ 35. Die bereits bestehenden öffentlichen 
l:;md- und forstwirtschaftlichen Lehranstalten und 
Schülerheime gemäß § 1 und die bereits bestehen­
den land- und forstwirtschaftlichen Versuchs­
anstalten des Bundes gemäß § 19 gelten als im 
Sinne dieses Bundesgesetzes errichtet." 

11. § 45 erhält die Bezeichnung ,,§ 36"; seine 
lit. d hat zu lauten: 

"d) die §§ 15 und 27 am 1. September 1968;" 

12. § 46 erhält die Bezeichnung ,,§ 37"; seine 
lit. b hat zu lauten: 

"b) hinsichtlich der Bestimmungen der §§ 19, 
20, 28 rUnd 32 das Bundesministerium für 
Land- und Forstwirtschaft im Einverneh­
men mit dem Bundesministerium für 
Finanzen;" 
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